
Bundesamt für Landwirtschaft BLW 
Bundesamt für Umwelt BAFU 

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst EPSD 

□ besonders gefährlichen Schadorganismen
□ Erde und Kultursubstrat
□ verbotenen Pflanzen und Pflanzenteilen (bzw. ohne Pflanzenpass oder

Pflanzengesundheitszeugnis)

Gemäss der Pflanzengesundheitsverordnung (PGesV SR 916.20) ist die Einfuhr in die Schweiz oder 
eine Verschiebung von besonders gefährlichen Schadorganismen und bestimmten Waren aus 
phytosanitären Gründen verboten. Eine Ermächtigung kann zu wissenschaftlichen Zwecken und für 
den Umgang in geschlossenen Systemen gemäss der Einschliessungsverordnung (ESV SR 814.912) 
beantragt werden.

1. Bezeichnung der Ware und importierte Menge (bei Organismen: wissenschaftlicher Name und

2. Für Organismen: Genetische Plastizität (z.B. Existenz von Stämmen, Rassen, etc. sowie
eventuell deren Eigenschaften; besonders relevant sind Angaben betreffend den 
Bekämpfungsmöglichkeiten, falls diese durch solche Eigenschaften verändert werden):

3. Ursprungs- und Herkunftsgebiet (zu Organismen inkl. geographische Verbreitung und
klimatische Ansprüche):

4. Beschreibung der Benutzung des Materials und des Untersuchungsablaufs:
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Antrag für eine Ermächtigung für den Import oder den Transfer von 

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitungszeit bis zu drei Wochen dauern kann.

taxonomische Eingliederung):
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5. Standort und Beschreibung des Labors, wo das Material untersucht wird :

Bei Organismen: Klassierung des Organismus und der Tätigkeit nach ESV? Unter welcher Nummer 
ist die Tätigkeit beim Bundesamt für Umwelt registriert? (ECOGEN):

6. Für Organismen: Wirtspflanzenspektrum (Hauptwirte, gelegentliche Wirte; evtl. besondere
Angaben wie Wirtswechsel, etc.) :

7. Phytosanitäre Bedeutung (gilt der Organismus im Ursprungsland und/oder in anderen Gebieten
als Schädling?):

8. Lieferant (Postadresse):

9. Informationen zum Transport: a) Wie? (z.B. Luftpost) b) Wann? (ungefährer Zeitrahmen) c)
Sicherheitsmassnahmen (Informationen zu Primärgefäss der Ware, Sekundärverpackung,
Aussenverpackung):

10. Literaturangaben (besonders zu den Punkten 3 und 6; evtl. Auszüge beifügen, insbesondere wenn
die Unterlagen nicht leicht erhältlich sind):

11. Postadresse, Telefon und E-Mail des Antragstellers:

Ort und Datum : Unterschrift :
(digitale Unterschrift akzeptiert) 

Antrag zustellen an: Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst EPSD, BLW, Schwarzenburgstrasse 165, 
3003 Bern, phyto@blw.admin.ch 

12. Ev. Rechnungsreferenz:


	Demande d’une lettre officielle d’autorisation pour l’importation ou le déplacement
	□ d’organismes nuisibles particulièrement dangereux

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	1: 
	2: 

	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	Lieu et date: 
	12: 
	besonders gefährlichen Schadorganismen: Off
	Erde und Kultursubstrat: Off
	verbotenen Pflanzen und Pflanzenteilen (bzw: 
	  ohne Pflanzenpass oder Pflanzenschutzzeugnis: Off



